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§ 113 BO für Wien Schutz vor
Aufprallunfällen und

herabstürzenden Gegenständen
 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2025

1. (1)Verglasungen müssen unter Berücksichtigung der Einbausituation gegen das Anprallen von Personen gesichert

oder so ausgeführt sein, dass sie nicht gefahrbringend zersplittern.

2. (2)Bauwerke sind so zu planen und auszuführen, dass deren Benutzer vor herabstürzenden Gegenständen

geschützt sind. Dies schließt zB auch die sichere Befestigung von Bauteilen wie Fassaden und Glasteile,

Maßnahmen gegen das Herabfallen von gefahrbringenden Glasstücken bei Überkopfverglasungen sowie

Maßnahmen gegen das Abrutschen von Schnee und Eis von Dächern ein.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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